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Beobachtungen zum Religionsunterricht der Geistlichen

Anlage: Stellungnahme der/des Schulbeauftragten

Im Zusammenhang mit der Qualifikation hat die/der Schulbeauftragte des betreffenden Dekanates für Geistliche, die die zweite Dienstprüfung bereits abgelegt haben, eine Stellungnahme abzugeben. Um einen über die regelmäßig alle zwei Jahre stattfindende Unterrichtsberatung hinausgehenden zusätzlichen Unterrichtsbesuch der/des beratenden Schulbeauftragten zu vermeiden, ist es - wenn der Geistliche dem zustimmt - möglich, dass die/der Schulbeauftragte sich bei ihrer/seiner Stellungnahme auf den letzten Beratungsbesuch bezieht. Auf Wunsch des Geistlichen kann die/der Schulbeauftragte einen gesonderten Unterrichtsbesuch durchführen.

	Amts-/Dienstbezeichnung, Name des Geistlichen

	Geburtsdatum
	Dienstjahr

	Schule/n in der/denen der Geistliche unterrichtet

	Religionsstunden im laufenden Schuljahr:


	
	Evtl. genehmigte Stundenreduzierung:
	

	Grund der Stundenreduzierung:


Beobachtungen im Religionsunterricht des Geistlichen in Hinsicht auf:

	die Unterrichtsvorbereitung:

	den Zusammenhang zwischen Lehrplan und Unterricht:

	die Gestaltung des Unterrichtsprozesses:



	die Beziehung zu den Schülern:



	das erzieherische Wirken:



	die Zusammenarbeit mit Kollegium und Schulleitung:



	sonstige besondere Beobachtungen:



	Gesamteindruck von der Tätigkeit des Geistlichen im beobachteten Unterricht:



	Ort/Datum:
	Unterschrift der/des Schulbeauftragten
	Unterschrift des Geistlichen








